
Beschlussvorschlag: 
 

a) Von dem im Gemeindehaushalt eingestellten 20.000,00 € zur Förderung der 
Aktion Klimabaum, von Balkonkraftwerken und Dachbegrünungen werden 
weiterhin 5.000,00 € für die Aktion Klimabaum angesetzt, wie ursprünglich 
geplant. Die verbleibenden 15.000,00 € werden für die Förderung von 
Balkonkraftwerken und Dachbegrünungen angesetzt, nach der folgenden 
Aufteilung: 

 
1. 10.000,00 € für die Förderung von Dachbegrünungen 

 
2. 5.000,00 € für die Förderung von Balkonkraftwerken 
 

b) Dachbegrünungen werden gemäß der Richtlinie (siehe Anlage 1) mit pauschal 
500,00 € pro Maßnahme bezuschusst. 
 

c) Balkonkraftwerke werden gemäß der Richtlinie (siehe Anlage 2) mit pauschal 
200,00 € pro Anlage bezuschusst. 
 

d) Es besteht eine gegenseitige Deckungsfähigkeit der Teilansätze der einzelnen 
Förderungen untereinander. 
 

 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig 
  
 
 
 
Die Beschlussempfehlung erfolgt ohne weitere Aussprache.  
 
 


